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Und weshalb verordnet die —Z allgemeine Betſtunden, gemein⸗
ſame Bettage Qan Wie viele Stellen der eiligen Schrift beweiſen
nicht, daß, wenn das Volk zum Herrn flehte eS erhört, errette
wurde? Weshalb nun das (be dreier Prieſter, die mit ein⸗
mütiger Stimme ott ehen nicht kräftiger ſein, als wenn nuLr

einer betet? Beten 10 doch alle drei für alle Umſtehenden, für die
Lebendigen und die Toten

Wenn nun das ebe eimn ittel zur Erlangung der Gnaden
iſt, dann gibt eS wo keine Art, derſelben mehr teilhaftig werden,
als die Gläubigen ihre Gebete vereint mit denen des Prieſters
bei der eiligen zUum Himmel ſenden. Wenn nun die Gläubi⸗
gen 3 gleicher Zeit drei eiligen Meſſen mit der notwendigen An
dacht beiwohnen, dann verrichten ſie Unſtreitig drei gute erke;
glei wie die omme Witwe, die für ihren verſtorbenen Gatten 3u
gleicher Zeit drei Prieſter den QL entſendet, ihm er einen
dreifachen Utzen erwirkt. Denn wenn miu drei Perſonen gleicher
Zeit ein 0 chenken, dann beſitze ich ohne Zweifel drei und
nicht nUTL eins. Somit Aben die Gläubigen als die Ver
ſtorbenen einen größeren Utzen, wenn mehrere heilige Meſſen auch

gleicher Zeit, geleſen werden, als wenn nUL ein heiliges Meß
L dargebracht würde.

Welkenraedt (Belgien). 2 Bery
X ge In der ei und integra confessio.

Titius, durch das Leſen einiger riften, die genauer über das
heilige ußſakramen handeln, ſpitzfindig gemacht, pfli der Anſicht
bei, daß die Zeit, wann eine unde begangen wurde, ſich bei
der Bei keine ſpiele und darum verſchwiegen werden könne,
10 ſe abſichtlich ebenſo wie die Zeit der letzten Beichte, falſch
angegeben werden könne, ohne die Ungültigkeit der Losſprechung
nach ſich 3u ziehen.

Er beichtet alſo „Vor acht agen habe ich gebeichtet. ch war
bei den Gebeten zerſtreut, ungeduldig, habe einmal elogen.
chließe QAus dem früheren eben Fornikationen ein  140 Er erhält
als Buße drei Vaterunſer. In Wirklichkeit hat vor einem
alben —  V  ahre gebeichtet und die (allerdings 1I infima specie) „ein⸗

geſchloſſenen“ odſünden either egangen. ſt die el gültig?
Suar., Koni Sanch., Tamb., Gury, D'Annibale, Bucceroni,

Génikot, Lugo, Noldin erklären die Circumstantia temporis mit der
(Communis acceidentalis Iun dem rade, daß man ſie ohne weiters
diſſimulieren ürfe, wenn nicht ewiſſe (Cireumstantiae speciem
mutantes, der eſtand, avon abhängen, 10, manche erklären
die Ei gültig trotz direkter Lüge ermute indes, daß der vor

gelegte Kaſus ſie doch In nicht geringe Verlegenheit bringen könnte.
Mehrere Gründe prechen hier für die abſolute Unzulänglichkeit einer
olchen El nd eS iſt mehr als wahrſcheinlich, daß eine der

Lüge die El ungültig macht, vas manche
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Theologen mindeſtens zweifelnd ausſprechen (Cf. Ballerini 10);
Sporer erklärt die El un dieſem Falle für ungültig.

ede El muß doch derart ſein, daß der Beichtvater ſein
ſchweres, verantwortungsvolles Amt wenigſtens éssentialiter Usüben
kann. Dieſes Amt iſt reifach Lehrer ur Ermahnung, Belehrung)/,
Arzt Angabe der Heilmittel), Richter (Erteilung, Aufſchub Ver
weigerung der Abſolution). Die Auferlegung der Buße fällt zunächſt
ins richterliche Amt, aber auch mM das des Arztes. Es iſt 3uzu
geben, daß die beiden erſten Aemter bei genügen unterrichteten
Pönitenten, die auch die notwendigen Heilmittel kennen und 9eE
brauchen und beſonders bei bloßen Andachtsbeichten, Iin denen keine
materia necessaria vorkommt, ohne ſchwere ünde, Unter Umſtänden
auch ohne läßliche außer Betracht kommen dürfen; das des Richters
aber iſt mn jedem Falle verwalten. Der Pönitent ündigt alſo
ſchwer, wenn 11 mortalibus iſt und dem Beichtvater die Ver
waltung des Richteramtes, ſowie, * trenge notwendig iſt,
die eines der beiden andern, namentlich des Arztes, geradezu zur
Unmöglichkeit macht Das kann durch falſche Zeitangabe geſcheDas Amt des Lehrers ird hier, falls nicht 0CCasi0 Proxima
vorliegt e., wie mn ehr vielen Fällen, wo keine Unkenntnis ob⸗
waltet, kaum mn Betracht Immen müſſen. Aber chon das des
Arztes ird gänzlich vereitelt. Der Beichtvater ird ſich nicht ver
Pfli ühlen, Wunden heilen, die für längſt vernarbt

Es iſt eine von Innozenz verworfene Sentenz, man brau
in der Beichte auf efragen die COnSuUetudo einer un nicht
anzugeben. Warum das, ſelbſt wenn der IIU III der Fälle ſeit
der letzten El angegeben wurde (3 „einmal ſeit letzter Wo  E

enbar, da der Pönitent den Beichtvater nicht indern darf,
ſein Amt als Arzt auszuüben, wenn dieſer eS für gut ndet, eS in
einem beſtimmten Falle zu tun! Ganz 0  E iſt un unſerem
Aſu der Fall, da der Beichtling chon eine rage nach ſeinem
Seelenzuſtand Im vorhin ern ereitel man dem Pönitenten(Salva integritate COonfessionis., bei Abhandenſein jeder nächſtenGelegenheit 2C 2e.) ganz ohneweiters das E einräumen, die Zeit
Unrichtig anzugeben, ſo könnte jemand, der eine Consuetudo
hat und darüber befragt wird, antworten I„V hatte früher die
Gewohnheit!“ Entſpricht das dem Sinne Innozenz XI.. der die oben
angeführte Meinung verworfen hat?

Ferners vereitelt der Pönitent durch ſeine unrichtige Angabe
auch die korrekte usübung des Richteramtes. Nicht zwar, eil
die als „früher einmal begangene Sünde“ anderes iſt als die
vor kurzer Zeit begangene; auch ob ſie chon gebeichtet Wwar oder
nicht, tut nichts zur Sache; ſondern, eil der Beichtvater den Pöni⸗
tenten mn dieſem Falle als Richter gewiß nicht zu einer poenitentia
COngrua verurteilen wird; das iſt ſeine ſtrenge Pflicht wofernnicht gewichtige Gründe ihn beſtimmen, davon abzugehen) nd an
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der rfüllung erſelben hindert ihn ſchuldbarerweiſe der Pönitent.
Ein ſolches Unterfangen, jemand einer chweren 3u
hi nd V iſt offenbar eine To nde Man kann nicht einwenden,
der Pönitent könne ſich ſe eine ſchwere Buße auferlegen; denn
abgeſehen von allem andern kann derſelbe ſich ohne ausdrückliche
Ermächtigung des Beichtvaters keine ſakramentale Buße ſelbſt
auflegen. Man wende nicht ein, die Buße ſei zum Sakramente nicht
éssentialiter notwendig, denn ſie iſt Dars integralis und zwar IN
materia gravi Im allgemeinen Sub gravi und als OPUS
aufzuerlegen. Inwiefern hievon abgegangen werden kann, fällt der
Verantwortlichkeit des Beichtvaters zur Laſt „Eingeſchloſſene“ ſchwere
Sünden ird der Beichtvater doch nie mit einer chweren Buße
belegen wollen

Und was ſagen wir von einem Beichtlinge, der ſich ber
„mangelhaftes Gebet“ ſeit einer Woche angeklagt und einen Tot
chlag, den vor 2 ahren egangen Aben will, anklage bei
einem Beichtvater, der Gewalt ber Reſervate hat, und geſetzt auch
den Fall, habe den erſten In dieſer Woche egangenen
Totſchlag nach Möglichkeit durch orge für die Hinterbliebenen,
Seelenmeſſen U. 3 nach Möglichkeit gutgemacht? ſt die Cl
ültig? Dder ein Pönitent fällt monatlich 1Iamal In die unde

der pollutio, beichtet jedesma läßliche Sünden und chließt „eine
vor Jahren begangene Pollution“ ein, vielleicht ogar bei emſelben
Beichtvater? Nicht das Ver  eigen der (ConSuetudo macht die El
ungültig, da dieſe erſt auf efragen angegeben werden muß, ondern
der Umſtand, daß die Unaufrichtigkeit des Beichtenden dem eicht  —

die Ausübung ſeines Amtes als Arzt und Richter offenbarunmöglich macht!
Wir lehen daraus, daß das „Einſchließen“ ſchwerer Sünden,

die erſt vor kurzem egangen wurden, die Abſolution ungültig macht
Do iſt die rage noch immer nicht lar gelöſt, ob und Unter
welchen Umſtänden die (ireumstantia temporis diſſimuliert werden
kann Wir ſagen hierauf: So oft die abſichtliche Diſſimulation oder
alſ Angabe der Zeit, abgeſehen von en der mutatio speciei,
Reſervation, cConsuetudo, OCCasio Proxima dem Beichtvater
wenigſtens die notwendige Verwaltung ſeines mite als Arztes nd
Richters nicht unmögli macht, zie die unrichtige Zeitangabe nicht
die Fruſtration nach ſich Alſo Wenn einé nuLr Qus augen⸗
blicklich Schwäche ni cConsuetudine:; oder propter 0CCA/

sionem; als relapsus bei einem recidivus) begangene odſünde
auf efragen m eine andere Zeit verlegt ird und als materia

necessaria und darum necessario indieanda et punienda E
7— isher vergeſſen“, oder 77  die Zahl aus Vergeſſenheit einmal zu
wenig angegeben“), iſt die Abſolution probabilius gültig, denn der
Beichtvater braucht eine ufällig vorkommende Schwachheits⸗
ſünde, 3 — Wiederholung nicht zu befürchten iſt, ſeines Amtes als
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13 nicht notwendig zu walten, alſo iſt die Vereitelung Aum chwer
ſündhaft zu nennen; ſeines Amtes als Richter Mn Auflegung der
entſpre enden Buße aber wird ELr ohnehin walten*.—

.—

61⁰

Arzt nicht notwendig zu walten, alſo iſt die Vereitelung kaum ſchwer

ſündhaft zu nennen; ſeines Amtes als Richter in Auflegung der

entſpre

enden Buße aber wird er ohnehin walten —ſoll es wenigſtens

— da

ie Sünde als materia necessaria angeklagt wird. 2. Bei

einer Generalbeicht, ſei ſie notwendig oder nicht (falls die andern

obgenannten Bedingungen zutreffen, keine cαcOsio proxima mehr da

iſt u. ſ. w.), da der Beichtvater in einer ſolchen doch immer ſeines

Amtes, ſowohl als Arzt als auch als Richter über alle ihm ge—

beichteten Sünden gleichmäßig urteilt, auch in Auferlegung der

Buße. Hier wäre es nur dann ſchwer ſündhaft, wenn jemand betreffs

einer noch beſtehenden consuetudo, occasio proxima, Rezidivität

falſch antworten würde.

Hat jemand aber die Frage des Beichtvaters aus Unauf⸗

merkſamkeit oder Vergeßlichkeit (betreffs der Zeit) nicht richtig beant⸗

wortet, ſo braucht er nach erteilter Abſolution nichts nachzutragen,

da das ſakramentale Gericht über ihn ſchon abgeſchloſſen, er ſelbſt

direkt losgeſprochen iſt und keine Schuld unweſentlicher Mängel

hiebei ihn betrifft.

o wagen wir mit Beſcheidenheit zu urteilen, — salvo

meliore iudicio.

Wien.

P. Honorius Rett O. F. M.

Ss. theol. Lector.

XI. (Res derelicta?) Zum Konfeſſarius Leopold kommt

der Pönitent Joſef und erzählt ihm haarklein und umſtändlich

folgende verwickelte Geſchichte: „Vor einem Jahre ungefähr brannten

meinem Nachbarn Haus und Hof bis auf den Grund nieder. Ich habe

fleißig löſchen und „ausbringen“ geholfen. Bei dieſer Gelegenheit bin

ich mit eigener Lebensgefahr in das Zimmer, in dem ich das Geld

aufbewahrt wußte und habe mir gerade noch 200 Kronen nehmen

können in aller Haſt und Geſchwindigkeit — es war höchſte Zeit,

ſchon im nächſten Augenblick ſtürzte alles zuſammen. Das Geld wäre

ganz beſtimmt auf jeden Fall verbrannt — iſt ja alles übrige Geld,

das ich nicht mehr zu mir nehmen konnte, auch verbrannt — der

Nachbar hat alſo gar keinen Schaden und ſo habe ich mir das Geld

behalten. Ich war immer der feſten Meinung, das Geld gehöre mir

— erſt ſeit einigen Wochen bin ich hinterdenklich geworden. Früher

habe ich nie daran gedacht, es könnte ein Unrecht ſein — merk⸗

würdig! — mir läßt es halt jetzt keine Ruhe mehr, und ſo möchte

ich Hochwürden um Rat fragen: Kann ich mir das Geld behalten

oder muß ich es zurückgeben?“

Löſung. Bei unſerem Joſef bewirkte einerſeits das irrige

Gewiſſen der Gedanke: Das Geld wäre ſo wie ſo zugrunde

gegangen, — auf jeden Fall, alſo hat der Nachbar keinen größeren

Schaden; andererſeits wird ihn wohl die Vorſtellung beunruhigt haben:

Ich bin durch fremdes Geld reicher geworden. Es kann

ar

keinem Zweifel unterliegen, daß jener Gedanke wirklich einen Menſchen,ſoll C wenigſtens
— 0 1e Sünde als materia necessaria angeklagt wird Bei
einer Generalbeicht, ſei ſie notwendig oder nicht falls die andern
obgenannten Bedingungen zutreffen, keine 0CCasio Proxima mehr da
iſt U w.), da der Beichtvater in einer en doch immer ſeines
Amtes, owohl als Arzt als auch als Richter Üüber alle ihm e-
beichteten Sünden gleichmäßig Urteilt, auch in Auferlegung der
Buße Hier wäre eS Uur dann chwer ſündha venn jemand etreffs
einer noch beſtehenden cConsuetudo. 06Casio Proxima, Rezidivität
falſch an  Orter würde.

Hat jemand aber die Frage de Beichtvaters aus Unauf⸗
merkſamkeit oder Vergeßlichkeit (betreffs der E nicht richtig beant  2
wortet, ſo brau nach erteilter Abſolution nichts NA Utragen,
da das ſakramentale Gericht ber ihn ſchon abgeſchloſſen elbſt
direkt losgeſprochen iſt und keine Schuld unweſentlicher ängel
hiebei ihn etrif

We bi mit Beſcheidenheit zu Urteilen, SalvO
meliore iudicio.

Wien. P Honorius Rett 0 —M
theol Lector.

XI Res derelicta? Zum Konfeſſarius Leopol kommt
der Pönitent oſef nd rzählt ihm haarklein und umſtändlich
folgende verwickelte Geſchichte „Vor einem V  ahre ungefähr brannten
meinem ＋

arn Haus nd Hof bis auf den run nieder. habe
leißig löſchen und „ausbringen“ geholfen Bei dieſer Gelegenheit bin
ich mit eigener Lebensgefahr in das Zimmer, m dem ich das eld
aufbewahr wußte und habe gerade noch 200 Kronen nehmen
können mn aller Haſt und Geſchwindigkeit e8 var höchſte Zeit,
N im nächſten Augenblick ſtürzte alles zuſammen. Das Geld wäre
ganz beſtimmt auf jeden Fall verbrannt iſt 10 alles übrige Geld,
das ich Ni me miu nehmen konnte, auch verbrannt der
Nachbar hat alſo gar keinen Schaden nd habe ich mii das Geld
chalten. war immer der eſten Meinung, das Geld gehöre mir

erſt ſeit einigen 0  en bin ich hinterdenklich geworden. Früher
habe ich nie daran gedacht, eS önnte ein Unre Enn meri
würdig! mir dg S halt jetzt keine ühe mehr, nd ſo möchte
ich Hochwürden Rat fragen: Kann ich mir das Geld behalten
oder muß ich eS zurückgeben?“

Löſung Bei unſerem bewirkte einerſeits das irrige
Gewiſſen der Gedanke: Das Geld ware o wie ˙ zugrunde
9e angen, auf jeden Fall, alſo hat der Nachbar keinen größeren

aden; andererſeits wird ihn wohl die Vorſtellung beunruhigt haben:
Ich bin durch fremdes Geld reicher geworden. Es ann QAu
keinem Zweifel unterliegen, daß jener Gedanke wirklich einen Menſchen,


